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Sie doch wol nicht ermüdet, die erfreuliche Reihe größerer
und kleinerer Verbesserungen anzuhören, deren wir im ver-
wichenen Jahre aus fast allen Gemeinden uns zu erfreuen haben.

Möge der ehrwürdige Geist überall fortwirken und überall recht

Durchgreifendes anstreben und erringen!
Decan Frei.

Todesstrafe des Joh. Fischbacher von Hemberg.

Wir erwähnen in diesen Blättern aus mehrern Gründen die

von dem Gr. Rathe in seiner Sitzung am 26. Brachmonat über

den Dieben und Brandstifter Johannes Fischbachcr von Hem«

berg ausgesprochene Hinrichtung durch das Schwert, die auch

am nämlichen Tage vollzogen wurde. Allervordcrst freuen wir
uns des rühmlichen Fortschrittes der Zeit, daß wir seit dem

18. Wintermonat 1819 keine Hinrichtung mehr hatten. Damals
wurde der 29jährige Hs. Konrad Koller von Huudwcil, der

schon zum drittenmal des Stehlcns wegen beurtheilt und ein-

mal nach der Richtstätte geführt worden war, um einer Hin-
richtung zuzusehen, ebenfalls mit dem Schwerte getödtct. Bei-
nahe 15 Jahre seither ohne eine Todesstrafe: das hätte man
noch vor wenigen Jahrzehenren für unmöglich gehalten, und

man darf sich nicht verwundern, wenn die seltsamsten Deutun-

gen herhalten mußten, um diese auffallende Erscheinung zu

erklären, wie es z. B. geheißen haben soll, das Schwert sei der

Obrigkeit von der Tagsatzung entzogen worden u, s. w.

Die erste Hinrichtung in Außerrohdcn erfolgte schon im Jahre
nach der Landtheilung. Hans Goldener von Hundweil wurde

den 17. Wintcrmonat 1598 wegen 21 Diebstäblen, ferner

wegen Spiclens, Drohens und gebrochener Urfehde zum Tode

durch das Schwert verurtheilt. Die erste Hinrichtung auf der

nach der Revolution erneuerten Nichtstätte wurde den 17. Jän«

ncr 1895 an Andreas Zweifel von Bitten, im Kant. Glarus,

wegen IZ Diebstählen, die er begangen hatte, vollzogen. Genau
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kann die volle Anzahl aller Hinrichtungen in Trogen nicht an-

gegeben werden, indem in den Protokollen des 17. Jahrhunderts
bei mehrern Verbrechern, deren Todesstrafe fast und gar nicht

zu bezweifeln ist, die wirkliche Strafe nicht angegeben wird;
215 Todcsnrtheilc bis und mit dem neuesten werden aber be-

stimmt bezeichnet*). Das gräßlichste wurde 1617 den 13. Brach-
monat an Paul Schwärzender von Rottenberg in Tirol voll-

zogen, der, bei versuchter Brandstiftung im Dorfe Gais entdeckt,

ohne Zweifel an der Folter gestund, er könne die Menge seiner

verübten Diebstähle nicht angeben, babe aber an mehr als

799 **) Mordthaten und an zwei Brandstiftungen thcilgenommen,
bei denen 132 Häuser niedergebrannt seien; er wurde mit

glühenden Zangen gezwickt und dann mit dem Rad und Feuer

hingerichtet.— Im Jahr 1646, den 13. Herbstmouat, wurde

der Barbara Wetter von Gais, wegen Umgangs mit dem Satan
und Ermordung von drei Geschwistern, die rechte Hand abge-

hauen und dann die Verbrecherinn mit glühenden Zangen gezwickt

und verbrannt. — Vielleicht sind die Justizmorde noch gräß--

lichcr, die an einer Menge eingebildeter Hcreu wegen bloßen

Umgangs oder Vermischung mit dem bösen Geiste vollzogen
wurden.— In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts kom-

wen besonders viele Hinrichtungen mit Schwert und Feuer

wegen Sodomiterci vor; sogar ein sechzehnjähriger Knabe wurde

deßwegen durch das Schwert gctödtet. — Im Jahr 1687 wurde

Johannes Krotzer von Augsburg als Falschsicglcr, Steuer-
sammler und Falsarius enthauptet.— Noch im Jahr 1775,
den 11. Brachmonat, wurde der siebzigjährige Niklaus Räth
von Bühler wegen Verleitung zum Diebstahl, Übertretung der

Urfehde und Zauberei s ache nach Abhauung der drei Schwör-

*) Der Aufsatz über das ehemalige Criminalwesen in Appenzell A.RH.
in Schäfer'S Materialien 1812, S- 97 ff,, erwäbnt nur
die Malesizurtheile seit 162l; überhaupt wäre Verschiedenes in
demselben zu ergänzen und zu berichtigen.

**) Nach längerm Martern hätte er vielleicht noch eine Null mehr
auf die Acten gegeben; gab es wirklich A chter, die das glaubten?
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finger aus Gnade mit dem Schwerte hingerichtet. — Sogar
in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts war die Todes-

strafe noch so häufig, daß sie von 1796 bis 1796 zehenmal

ausgesprochen wurde; von 1865 bis 1819 fanden vierzehn

Hinrichtungen statt. — Als entschiedener Wendepunkt zur Be-

schränkung der Todesstrafe darf wol das im Jahr 1821 über

Anna Rohner von Schöncngrund ausgefällte Urtheil betrachtet

werden; des Kindcsmordcs angeklagt und geständig wurde sie

den langen Gang ausgepeitscht.

Johannes Fischbacher von Hemberg, reformirter Confession,

Schreiner und Zimmermann, ledigen Standes und erst 21 Jahre
alt, wurde vornehmlich wegen Brandstiftung unter erschwerenden

Umständen mit dem Tode bestraft. Aus der vom Rathhausc
herab verlesenen Reihe seiner Verbrechen wollen wir mehrere
kleine Diebstähle nicht erwähnen; die wichtigsten Punkte sind

folgende:

5) daß er Abends den 6. Juli 1833, mit Vorwissen, Ver-
abredung und in Beisein des Josua Jäger von Schwell-
brunn, in des Altrathsherrn Jägers Stadel an der

Windhalde in Urnäschen eingebrochen, allein auf dem

Heustock übernachtet und am Morgen, nachdem die Frau
Jäger in die Kirche und der Rathshcrr Jäger in den vom

Haus etwas entfernten Stadel gegangen, sich in die

Kammer geschlichen, vermittelst eines Rasirmessers ein

Trögle geöffnet, aus welchem er in zwei Beuteln und
einer Büchse circa 466 fl. baares Geld, eine Taschenuhr
und ein Paar silberne SchuhschnaUen entwendet und

nachher mit Josua Jäger, der indessen auf einer Anhöhe,

unweit des Jäger'schen Hauses, lauerte, in ein Wäldlc

gegangen, dort mit Jäger das entwendete Geld ver-
graben, bald hernach aber mit einander getheilt haben,

wobei Fischbacher die Taschenuhr, die Schuhschnallen und

eine Duplone zum voraus als Trinkgeld für sein Wage-
stück erhalten hat;
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M) daß er den 26. Herbstmonat 1833 Abends mit einem

Beil in der Hand in das Haus des Altrathsherrn Jäger
an der Windhalde in Urnäschcn gekommen, die Haus-

frau, mit Vorhalten desselben, in großen Schrecken

gebracht, so daß sie, um Hülfe zu suchen, aus dem Hause

gesprungen, während welcher Zeit er vornen am Hause

an einem Baum hinaufgeklettert, von demselben auf das

am Hause befindliche Vordach gestiegen und in die Kam-

mer hineingegangen ist, um einen zweiten Gelddiebstahl

zu begehen, woran er aber durch das Rufen der zurück-

gekehrten Hausfrau gehindert wurde und sich flüchten

mußte.;
11) daß er in der Nacht vom 2. auf den 3. November 1833

mit Ulrich Roth von Hemberg, den er zu einem vor-
habenden Gelddicbstahl verleitet, in des Altrathsherrn
Jägers Stadel an der Windhalde in Urnâschen, ver-

mittelst gewaltsamer Oeffnung desselben, gedrungen, in
demselben Feuer geschlagen, eine Beige Standenwellen,
trotz den Abmahnungen von Roth, angezündet, und,
nachdem er gesehen, daß das Feuer schnell und heftig um

sich griff, vornen am Haus an einem Baum hinaufge-

klettert, durch Einschlagen eines Fensters in die Kammer

bineingesprungcn, und nachdem er durch den Ruf:
"Flieht, es brünnt,. — den Rathsherrn Jäger und

dessen Frau zur Rettung gemahnt, das vermeinte Geld-

trögle ergriffen, zum Fenster hinausgeworfen und nach

einem Wäldchen getragen, in welchem er aber nicht mehr

als circa 10 fl. Baarschaft gefunden, die er hernach mit

Roth getheilt hat;

Die Todesstrafe wurde in Erwägung folgender Gründe

ausgesprochen:

1) daß aus den Verhörakten und durch sein eigenes Ge-

ständniß hervorgeht, daß er den Ulrich Roth von Hemberg,
Kant. St. Gallen, zu dem bei Jäger begangenen Geld-
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diebstahl verleitet und das Vorhaben der Brandstiftung
ihm vorenthalten hat;

2) daß er gleichfalls eingestanden, die Brandstiftung in der

Nacht vom 2. auf den 3. November 1833 an dem Jäger-
scheu Hanse in Urnäschen absichtlich bei sehr heftigem

heftigem Winde und trotz zweimaliger Abmahnung des

Ulrich Roth zum Behuf des Gclddiebstahls begangen zu

haben;

3) daß durch die vollführte Brandstiftung an der Jäger'schen

Wohnung auch das Hans und Stadel des Ulrich Ncf am
obern Osterbnhl in Urnäschen abgebrannt ist;

4) daß durch diese Brandstiftung der gemeinsame Schaden

derselben sich auf 8313 fl. 1 kr. belauft;
5) daß seine Tiebstähle, die er zum Tbeil mit Josua Jäger,

zum Theil mit Ulrich Roth und zum Tbeil allein begangen

hat, auf circa 43V fl. 3V kr. zu stehen kommen;

6) daß er die That der Brandstiftung lange auf den Ulrich

Roth gewalzt;

7) daß er das Verbrechen der Brandstiftung, obsebon es

durch die Znsammenstellung aller Umstände und Kenntniß-
quellen hinlänglich erhoben war, lang hartnäckig ge-

längnet und erst nach erhaltenen Rnthenstreichen*) ein-

gestanden, seither aber sein Geständniß wiederholt be-

stätigt hat;
8) daß er die auf ihm haftende und lange gcläugnete Anklage,

den Kaspar Schercr von Hcmberg zur Brandstiftung an
des Kemeinderaths Bühlers Haus im Harzenmoos im

Hembcrg verleitet haben zu wollen, endlich ebenfalls

eingestanden, welchen Verleitungsversuch er nach der

Brandstiftung des Jäger'schen Hauses begangen.

Fischbachcr's Procedur bot wegen seines hartnäckigen Läng-
nenö der Brandstiftung lang die größten Schwierigkeiten dar.

Beim ersten und einzigen peinlichen Verhöre erhielt er 57 Ruthen-
streiche.
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Selbst n .ick'd cm sein Mitschuldiger, Ulrich Roth, sich freiwillig
gestellt und alle Umstände der Brandstiftung klar und umständlich

erzählt hatte, heharrte Fischbacher auf dem Läugncn, und

änderte seine Verantwortung nur insofern, daß er sogleich Roth
als den Brandstifter angab, nachdem er vorher seine völlige
Unwissenheit von der Sache behauptet hatte. Mit feiner Be»

rcchiinng beschuldigte er aber Roth keiner vorsätzlichen, sondern

nur unvorsichtiger Brandstiftung. Er hoffte, man werde auch

mit Roth zu peinlichen Verhören schreiten; es komme also nur
darauf an, wer hartnäckiger läugne, und Roth, als ein sehr

schwacher Mensch, werde lieber eine That gestehen, die nicht

mit dem Tode könne bestraft werden, als sich lange plagen
lassen. Da aber im Verlaufe des Verhörs bei Roth's immer

übereinstimmenden Angaben und Fischbacher's wiederholten

Widersprüchen die Verhörrichter immer entschiedener ins Klare
kommen mußten, wer der Thäter sei, so wurden alle strengern

Mittel zur Erforschung der Wahrheit, nämlich dreinndachzig'

tägige und dann nochmals um zwanzigtägige Einsperrung in
das schlechteste Gefängniß bei Wasser und Brod und endlich

das peinliche Verhör, lediglich auf Fischbachcr beschränkt, und
diese Festigkeit der Verhörrichter war es denn auch, nach sei»

nein eigenen Bekenntnisse, vielmehr als strenger Verhaft und

Ruthenstrciche, die ihn endlich zum Geständnisse bewog. Nach
dem Geständnisse benahm sich der Unglück,'icke in mancher Hin«

ficht würdig und schön und gewann sick die herzliche Theilnahme

Aller, die in Berührung mit ihm kamen. Es ist besonders zu

rühmen, wie vollständig er auch in den vertrautesten Unter»

redungen auf seinem Geständnisse der Brandstiftung beharrte,
und wie unumwunden er in alle Einzelheiten seiner That ein»

gieng, wo er dazu veranlaßt wurde; wie herzlich er bei seinem

Mitschuldigen wegen seiner Verführung und der gegen ihn er»

hobencn falschen Anklage um Verzeihung bat u. s. w. — Das

Todesnrtheil donnerte ihn nieder. Er hatte bis auf den letzten

Augenblick.gehofft, wie sehr man ihn auch zu überzeugen suchte,

daß nichts zu hoffen sei. Tief erschüttert, aber doch mit voll-
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ändiger Besonnenheit, gi'eng er nach dem Blutgerüste. Auf
dem Stühlchen verlangte er noch, laut aus dem eigenen Herzen

zu beten, und that es warm und schön. Er endete christlich;
Gott sei ihm gnädig!

Tausende von Zuschauern strömten von allen Seiten zu dem

traurigen Spcclakel heran. .An milder Theilnahme fehlte es

nicht; aber vielfach äußerte sich zugleich auch diescsmal wieder

abstoßende und empörende Rohheit, selbst bei dem zartern
Geschlechte, und auch bei diesem Anlaße mußte man begreifen

lernen, warum ein Fichte u. A. wünschten, daß die Todes-

strafe, so lang dieses üble Mittel zur Schirmung der öffentlichen

Sicherheit fortwähren soll, in der Stille vollzogen werden

möchte. Die Athenienser hatten den Giftbecher Nein,
auch keinen Giftbecher; keine, keine Todesstrafe, sondern

andere, menschlichere, rechtlichere und — so fügen wir ohne

Bedenken bei — für die Sicherheit der menschlichen Gesellschaft

auch wirksamere Strafen und Anstalten.
Wir möchten das derbe Urtheil noch nicht geltend machen,

daß ein Stat, welcher die Todesstrafe nicht abschaffe, unwürdig
sei, ein Stat zu bleiben; aber völlig ausgemacht ist es uns,
daß man allmälig auch bei uns zu dieser Überzeugung gelangen
werde *).

*) Der Raum zu einer ausführlichen Bekämpfung der Todesstrafen
fehlt uns in diesen Blätter»; wir verweisen aber, außer den

Schriften tes edeln Sellon, auf folgende Werke: Aeccaeia <tek

e /e e/ /e

en H>eneen/ et /«/?ekne ete moet en/?«et«cn/fee, psr /,nen5.
Vom Justizmorde; ein Votum der Kirche (von K A.
Hase). Über die Abschaffung der Todesstrafe, von
Eschenmaver. Über das Princip des Strafrechtcs:
DerStaat hatkeinRecht, amLebenzustrasen, von
G r o h m a n n, u. s, w.

(Der Schluß folgt.)

(Die nächste Nummer wird den 2. August erscheinen.)
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